
weitere Ausführungen entbehrlich sind. Festgehalten 
sei nur die Tatsache, daß unsere Regierung mit der 
neuen Verordnung für die nächsten drei Jahre das 
Doppelte des ursprünglich vorgesehenen Geldbetrages 
zur Verfügung gestellt hat, so daß in den nächsten drei 
Jahren jeder zweite Inhaber eines Uraltkontos eine 
Auszahlung erhält.

*

Einige neue Bestimmungen, die speziell in den 
Bereich der v o l k s e i g e n e n  W i r t s c h a f t  edn- 
greifen, verfolgen eine Verbesserung der wirtschaft
lichen Rechnungsführung, eine intensivere Ausnutzung 
der vorhandenen wirtschaftlichen Reserven durch 
Rationalisierungs- und andere Einsparungsmaßnahmen.

Grundlage der Kredithilfe für die volkseigene Wirt
schaft zu dem Zweck der technischen Verbesserung 
von Ausrüstungen ist nach wie vor die Verordnung 
vom 14. Dezember 19568. Die wirtschaftspolitische Ziel
richtung dieser Kredithilfe ist aber neu präzisiert 
worden durch die Dritte Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Kreditgewährung an volks
eigene Betriebe zur Unterstützung der Einführung der 
neuen Technik und der Verbesserung der Rentabilität 
vom 13. November 1958 (GBl. I S. 849). Hiernach sollen 
die Kredite in erster Linie der Kleinmechanisierung 
dienen und sind vorrangig für Vorhaben einzusetzen, 
die mit der Realisierung von Verbesserungsvorschlägen 
Zusammenhängen. Deshalb sollen auch die Fristen für 
die Laufzeit der Kredite drei Jahre (an Stelle der bis
herigen Höchstfrist von vier Jahren) nicht übersteigen 
und ist die Bank berechtigt, Kredite mit kürzerer 
Laufzeit bevorzugt auszureichen. Daraus erklärt sich 
weiterhin, daß die Fristen für die Verwirklichung der 
Rationalisierungsvorhaben neun Monate nicht über
steigen dürfen. Für die Einhaltung der Kreditverträge 
gegenüber der Bank sind die Leiter der Betriebe ver
antwortlich. Was die Kontrolle'der Durchführung der 
Verträge ambelangt, so werden die zweckgebundene 
Verwendung und die fristgemäße Rückzahlung der 
Kredite nicht mehr nur von der Bank überwacht, son
dern die Betriebe werden selbst ausdrücklich verpflich
tet, auf der Grundlage der Rentabilitätsberechnung 
die volle Auswirkung der Rationalisierungsmaßnahmen 
auf die Steigerung der Rentabilität zu sichern und 
Nachweise über den effektiven Nutzen der kreditierten 
Vorhaben zu führen.

Zur besseren Erfassung alter wirtschaftlichen Reser
ven in der volkseigenen Wirtschaft ist die Anordnung 
über den Verkehr mit volkseigenen beweglichen 
Grundmitteln und Ausbuchung volkseigener Grund
stücke vom 8. September 1958 (GBl. I S. 697) ergangen. 
Sie verpflichtet alle Betriebe der volkseigenein Wirt
schaft, bewegliche Grundmittel, die sie zur Durchfüh
rung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, anderen 
Betrieben des sozialistischen Sektors zur Verfügung zu 
stellen. Dies geschieht hauptsächlich durch Abgabe 
gegen Werterstattung („Abgabe“), daneben u. a. durch 
Abgabe ohne Werterstattung („Umsetzung“); beides ist 
nur gegenüber anderen volkseigenen Betrieben oder 
Haushaltsorganisationen zulässig. Ein Tausch beweg
licher Grundmittel darf nur vorgenommen werden, 
wenn dadurch bei den Beteiligten eine Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität, eine Senkung der Selbstkosten 
oder eine Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse 
erreicht wird. Partner des Tauschs können außer den 
bereits genannten Betrieben auch sozialistische Produk
tionsgenossenschaften, nutznießende Rechtsträger von 
Volkseigentum sowie -r- mit Zustimmung des staatlichen 
Gesellschafters — halbstaatliche Betriebe sein, jedoch 
darf in den letzten beiden Fällen das Volkseigentum in 
seinem Wert nicht gemindert werden.

*•
Unter den gesetzgeberischen Maßnahmen, die der 

weiteren sozialistischen Umgestaltung der L a n d 
w i r t s c h a f t  dienen, ist zuerst die Anordnung zur 
Durchführung der Aktion „Industriearbeiter aufs Land“ 
vom 11. November 1958 (GBl. I S. 845) anzuführen. Sie 
sieht eine Reihe finanzieller Förderungsmaßnahmen 
für den Einsatz der Kader in MTS, LPG, ÖLB und VEG 
sowie für Kader vor, die auf Grund ihrer Eignung in

8 vgl. Gesetzgebungsübersicht für das I. Quartal 1957, NJ 
1957 S. 373 f.

die Räte der Gemeinden gewählt worden sind. Die Ver
günstigungen bestehen u. a. in der Zalilung eines 
Lohnausgleichs für mehrere Monate; bei einer schrift
lichen Verpflichtung, im Rahmen der Aktion „Industrie
arbeiter aufs Land“ eine Tätigkeit von mindestens 
zwei Jahren auszuüben, wird daneben eine einmalige 
Beihilfe (bei Verheirateten z. B. in Höhe von 800 DM) 
gewährt. Besondere Förderungsmaßnahmen sind für 
Kader getroffen worden, die eine leitende Funktion in 
einer LPG übernehmen. Ihnen wird die Möglichkeit 
zur Teilnahme an mehrwöchigen Lehrgängen, in 
denen sie mit den sozialistischen Wirtschaftsprinzipien 
vertraut gemacht werden, sowie an einem vierwöchigen 
Praktikum in einer gut entwickelten LPG gegeben.

Die Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Pflichtablieferung und den Verkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse vom 16. Oktober 1958 (GBl. I 
S. 794) behält das bisherige System der Pflichtabliefe
rung und des Verkaufs grundsätzlich bei9, bringt aber 
eine Reihe von Neuerungen, die mit der Abschaffung 
der Lebensmittelkarten und der weiteren sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft in Zusammenhang 
stehen. Hervorzuheben ist der Wegfall der Differenzie
rungskommissionen, mit deren Hilfe die Veranlagung 
zur Pflichtablieferung von den örtlichen Räten durch
zuführen war; die Veranlagung ist nunmehr von den 
Räten der Gemeinden unter Mitwirkung der bei den 
örtlichen Volksvertretungen bestehenden ständigen 
Kommissionen Landwirtschaft, bei LPG von den Räten 
der Kreise mit Hilfe der LPG-Beiräte vorzunehmen. 
Ferner ist das Verfahren für die Bewilligung von 
Hausschlachtungen wesentlich vereinfacht worden 
(vgl. .§ 5 der Verordnung). Zur Sicherung des staatlichen 
Aufkommens an Getreide und Kartoffeln erfolgt die 
differenzierte Festlegung entsprechender Aufkauf
normen von den Räten der Bezirke auf die Kreise und 
von den Räten der Kreise auf die LPG nach der An
ordnung über die Festlegung staatlicher Aufkauf
auflagen in Getreide und Kartoffeln für LPG vom 
28. November 1958 (GBl. I S. 864) ebenfalls in Zusam
menarbeit mit den LPG-Beiräten.

Von den übrigen agrarpolitischen Gesetzgebungs
maßnahmen dieses Quartals verdient noch die Verord
nung über Schadensersatzansprüche bei Wildschäden — 
Wildschadenvarordnung — vom 30. Oktober 1958 (GBl. I 
S. 801) unsere volle Aufmerksamkeit. Die bisherige 
Rechtslage, nach der ein Anspruch auf Ersatz von 
Wildschäden nicht bestand10 *, hat sich als sehr unbefrie
digend erwiesen, da die Möglichkeiten der Inhaber 
landwirtschaftlicher Flächen, diese vor dem Eindringen 
von Wild zu schützen, begrenzt sind und der trotz 
guter Sicherungsmaßnahmen eingetretene Wildschaden 
oft recht hoch gewesen ist, was zu berechtigten 
Beschwerden der werktätigen Bauern geführt hat. Die 
neue Verordnung will nicht nur einen Ausgleich schaf
fen für die Verluste, die in landwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Betrieben durch Wildschäden entstehen, 
sondern verfolgt gleichzeitig das Ziel, das Auftreten 
von Wildschäden durch Sicherung eines stärkeren 
Abschusses von Schadwild allgemein einzudämmen. 
Dies wird vor altem dadurch erreicht, daß in den von 
den Räten der Gemeinde zu bildenden Unter
suchungskommissionen, die den Umfang der gemelde
ten Wildschäden feststellen (Wildschadenkommissionen) 
auch ein Vertreter des Jagdkollektivs der Gesellschaft 
für Sport und Technik mitwirkt und daß dem zuständi
gen Jagdgebietsverantwortlichen Gelegenheit gegeben 
wird, an der Besichtigung der Schadenstellen teilzu
nehmen. Der Bürgermeister als Vorsitzender der Wild
schadenkommission hat der Gemeindevertretung über 
die festgestellten Wildschäden Bericht zu erstatten, wo
bei im Anschluß daran Maßnahmen zur Verhinderung 
weiterer Wildschäden zu beraten und festzulegen sind. 
Mit alledem wird das allgemeine gesellschaftliche 
Interesse an der Bekämpfung von Produktions
verlusten, die durch Wildschäden eintreten, mit dem 
Interesse der Geschädigten an einem materiellen Aus
gleich für größere Wildschäden wirkungsvoll in Ein
klang gebracht.

9 vgl. Gesetzgebungsübersicht für das I. Quartal 1957, NJ 1937 
S. 333 f,

10 vgl. Das Zivilrecht der Deutschen Demokratischen Repu
blik, Schuldrecht — Besonderer Teil, Berlin 1956, S. 537.
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